
 
 

 

Hausordnung        
 
Die Hausordnung regelt das Verhalten auf der Anlage ausserhalb der Tennisplätze.  

 
Clubhaus 
Die Räumlichkeiten des Clubhauses stehen den Clubmitgliedern zur Verfügung.  

Einrichtung sowie sämtliches Inventar sind mit der nötigen Sorgfalt zu behandeln. 
Beschädigungen oder festgestellte Schäden sind durch den Verursacher unverzüglich einem Mitglied 
des Vorstandes zu melden. Die Verursacher haften für die Schäden. 

Es ist strikt untersagt, das Clubhaus mit Tennisschuhen zu betreten. 

Das Clubhaus ist rauchfrei. Aschenbecher im Aussenbereich sind geleert und gereinigt zu 
hinterlassen. 

Die benutzten Tische sind vom Benutzer zu reinigen. 

Das gebrauchte Geschirr muss vom Benutzer abgewaschen und verräumt werden. Die 
Küchenkombination ist abgewischt und der Spültrog ist leer und ausgewischt. 

Die Abwaschmaschine wird nach Anleitung bedient und zum Schluss entleert. 

Leere Glasflaschen, die selbst mitgebracht worden sind, werden wieder mit nach Hause genommen. 
Aludosen, PET-Flaschen, Karton und alte Tennisbälle gehören in die dafür bereitgestellten Container 
beim Clublokal. 

In den Getränkekühlschränken im Aufenthaltsraum sind diverse Getränke zu fairen Preisen erhältlich. 
Die Konsumation wird gemäss Preisliste unmittelbar per Twint bezahlt. Ehrlichkeit ist Ehrensache. 
Auf der Kaffeemaschine hat es einen Twint-Code für die Kaffeekasse. 

Der Grill steht allen Clubmitgliedern zur Verfügung. Nach Benutzung muss er gereinigt werden. 

Der Schweden-Ofen kann nach Anleitung benutzt werden. Es darf nur unbehandeltes Holz verbrannt 
werden und die Asche wird vom nachfolgenden Benutzer im Aschekübel entsorgt. 

Im Kühlschrank ist eine Grundausstattung von Kaffeerahm gelagert. Alle anderen Sachen sind für den 
unmittelbaren Verzehr bestimmt und werden jeweils rigoros geleert – bitte alle Resten mit nach Hause 
nehmen. 

Im Clubhaus versehentlich zurückgebliebene Gegenstände landen in der Fundkiste. Am Ende der 
Spielsaison wird über nicht abgeholte Fundgegenstände verfügt. 

Die letzte Person, die das Clubhaus verlässt, ist dafür besorgt, dass sämtliche Türen geschlossen, 
alle Lichter gelöscht, sowie die Storen eingefahren sind. Das Clubhaus ist besenrein zu verlassen 
(Zischtigsclub) 

 

Anlage 
Die Benützung der Tennisplätze wird durch das Spiel- und Platzreglement geregelt. 

Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen und haben keinen Zutritt zum Clubhaus. 

Autos, Motorräder, Mofas und Fahrräder sind auf den vorgesehenen Parkplätzen abzustellen. 
E-Autos dürfen nur nach Absprache mit dem Vorstand geladen werden. 

Für allfällige Missstände, Wünsche oder Anregungen wendet euch an den Vorstand oder hinterlasst 
auf der Tafel für Herzensanliegen im Gang eine Notiz. 
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